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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN zum Bebauungsplan Nr. S3 „Fasa-
nenweg“ 

 
1. Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) gem. § 4 BauNVO 

sind die  ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 4 (3) Nr. 1-5 BauNVO 
(Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebe-
triebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) BauNVO). 

 
2. Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) sind Vorhaben gem. § 6 Abs. 2 

Nr. 7 und 8 BauNVO (Tankstellen, Vergnügungsstätten) sowie die Ausnahme ge-
mäß § 6 Abs. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht zulässig. 

 
3. In der gem. § 22 (4) BauNVO festgesetzten abweichenden Bauweise (a) sind in-

nerhalb des allgemeinen Wohngebietes (WA) Gebäude zulässig, wie in der offe-
nen Bauweise, jedoch mit einer Längenbegrenzung von 18,00 m für ein Einzel-
haus und von 12,00 m für eine Doppelhaushälfte. Garagen gem. § 12 BauNVO 
und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind auf die Gebäudelänge nicht anzu-
rechnen. 

 
4.        Auf den straßenseitigen nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen 

und Nebenanlagen  in Form von Gebäuden gem. §§ 12 (6) und 14 (1) BauNVO 
nicht zulässig. 

 
5. Innerhalb des Geltungsbereiches gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbe-

zugspunkte (§ 18 (1) BauNVO): 
 
   Oberer Bezugspunkt: 
  

 Traufhöhe (TH): Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehen-
den Mauerwerks und der Dachhaut 

 
            Firsthöhe (FH):  obere Firstkante 

  
     Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten 

            Erschließungsstraße 
 
6. Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der überlagernden Fest-

setzung einer Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB sind die vorhandenen Gehölzstruktu-
ren zu pflegen, zu entwickeln und auf Dauer zu erhalten. Abgänge oder Beseiti-
gungen sind adäquat zu ersetzen. 

 
7. Die innerhalb des Geltungsbereiches festgesetzten Bäume zum Erhalt gem. § 9 

(1) Nr. 25b BauGB sind zu pflegen, zu schützen und auf Dauer zu erhalten. Im 
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Radius von 5,00 m, ausgehend von der Stammmitte des Einzelbaumes, sind Ver-
siegelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig; dies gilt nicht für die 
im Bereich der Verkehrsflächen gelegenen zu erhaltenden Einzelbäume. Wäh-
rend der Bauarbeiten und Arbeiten, die der Baureifmachung der Grundstücke die-
nen, sind Schutzmaßnahmen gem. RAS - LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. Ab-
gänge oder Beseitigungen sind adäquat zu ersetzen. 

 
8. Baumfäll- und Rodungsarbeiten sind zur Vermeidung artenschutzrechtlicher  Ver-

botstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG außerhalb der Reproduktionszeiten von 
Fledermäusen und Brutvögeln durchzuführen, also nur während der Herbst-/Win-
termonate im Zeitraum von Oktober bis Februar. 

 
9. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote nach § 44 (1) BNatSchG hat vor 

Entfernung von Gehölzen, größeren Umbaumaßnahmen oder Abriss von Gebäu-
den unmittelbar vor der Maßnahme eine Kontrolle durch eine fachkundige Person 
zu erfolgen. Bei entsprechenden Vorkommen von Lebensstätten / Individuen ist 
das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 
 
 

NACHRICHTLICHE HINWEISE zum Bebauungsplan Nr. S3 „Fasanen-
weg“ 

 

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bo-
denfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch ge-
ringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds. 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren Denk-
malschutzbehörde des Landkreises Friesland sowie dem Niedersächsischen Lan-
desamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie - unverzüglich gemeldet werden. 
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten. Bo-
denfunde und Fundstellen sind gem. § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist 
Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeit gestattet. 

 
2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen 

und Bodenverunreinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfall-
behörde des Landkreises Friesland zu benachrichtigen.  

 
3. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäusten, Minen etc.) gefun-

den werden, sind diese umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ord-
nungsamt oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu melden.  

 
4. Anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Ent-

sorgung zuzuführen. 
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5. Bei der Realisierung der Planung sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen 
und Vermeidungsgrundsätze des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu 
beachten. 

 
6. Mit Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. S3 "Fasanenweg" tre-

ten für den Geltungsbereich die Festsetzungen der Neufassung des Bebauungs-
planes Nr. S3 "Fasanenweg", rechtskräftig seit dem 25.02.1988, außer Kraft. 

 
7. Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) von 1990. 
 
 
 
 


